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Bezugsvorlage Nr.:   

 

Entlassung des Stadtbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt a. Rbge.  
Entlassung des Stellvertretenden Stadtbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr 
Neustadt a. Rbge.  
Ernennung des Stadtbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt a. Rbge. 
Ernennung des Stellvertretenden Stadtbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr 
Neustadt a. Rbge. 

 
 

Gremium Sitzung am TOP 
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16.08.2021 

- 
   

    

Rat 
26.08.2021 

- 
   

    

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Herr Robert Krenz wird aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als Stadtbrandmeister der Freiwilligen 
Feuerwehr Neustadt a. Rbge. entlassen.  
 
Herr Torben Klingemann wird aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als Stellvertretender Stadt-
brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt a. Rbge. entlassen. 
 
Herr Torben Klingemann wird unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf die Dauer von 6 
Jahren zum Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt a. Rbge. ernannt. 
 
Herr Dennis Hausmann wird unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf die Dauer von 6 
Jahren zum Stellvertretenden Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt a. Rbge. 
ernannt. 
 
 
Anlass und Ziele   
 
Der Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt a. Rbge. hat mit Schreiben vom 
19.07.2021 um Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis gebeten. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr:  

Produkt/Investitionsnummer: 1260320.4421000 

 einmalig jährlich 

Ertrag/Einzahlungen   EUR   EUR 

Aufwand/Auszahlung   EUR 5.700,00  EUR 

Saldo   EUR   EUR 

 
 
Begründung 
 
Die Amtszeit des bisherigen Stadtbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt a. Rbge., 
Herrn Robert Krenz, endet mit Ablauf des 30.06.2022. Da Herr Krenz das Amt nicht weiter fortfüh-
ren möchte, war die Neuwahl eines Stadtbrandmeisters erforderlich. 
 
Entsprechend den Vorschriften des Nieders. Brandschutzgesetzes haben die Ortsbrandmeiste-
rinnen und Ortsbrandmeister und die Stellvertretenden Ortsbrandmeisterinnen und Stellvertre-
tenden Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neustadt a. Rbge. in ihrer Ver-
sammlung am 06.06.2021 vorgeschlagen, Herrn Torben Klingemann zum Stadtbrandmeister zu 
ernennen. 
 
Mit Schreiben vom 19.07.2021 hat Herr Krenz gebeten, ihn aus dem Ehrenbeamtenverhältnis zu 
entlassen, damit die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger übergeben werden können. 
 
Da Herr Klingemann bisher die Position des Stellvertretenden Stadtbrandmeisters innehatte, ist 
als Folge dieser Neuwahl die Position des Stellvertretenden Stadtbrandmeisters neu zu beset-
zen. 
 
Entsprechend den Vorschriften des Nieders. Brandschutzgesetzes haben die Ortsbrandmeiste-
rinnen und Ortsbrandmeister und die Stellvertretenden Ortsbrandmeisterinnen und Stellvertre-
tenden Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neustadt a. Rbge. in ihrer Ver-
sammlung am 25.07.2021 vorgeschlagen, Herrn Dennis Hausmann zum Stellvertretenden Stadt-
brandmeister zu ernennen. 
 
Herr Klingemann und Herr Hausmann erfüllen die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen 
entsprechend des Nieders. Brandschutzgesetzes für das Amt des Stadtbrandmeisters bzw. Stell-
vertretenden Stadtbrandmeisters. 
 
Der Regionsbrandmeister stimmt den vorgeschlagenen Ernennungen zu. 
 
 
 
Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 
Die Ernennung folgt keinem besonderen strategischen Ziel, sondern dient der Umsetzung des 
Nieders. Brandschutzgesetzes und der Feuerwehrverordnung. 
 
Die Stadtfeuerwehr wird von einem Stadtbrandmeister und seinen Stellvertretern geleitet. Da der 
Stadtbrandmeister um Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis gebeten hat, war eine Neu-
wahl erforderlich. 
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Auswirkungen auf den Haushalt 
 
Der Stadtbrandmeister und die Stellvertretenden Stadtbrandmeister erhalten weiterhin die Auf-
wandsentschädigung nach der Entschädigungssatzung der Stadt Neustadt a. Rbge. 
 
 
So geht es weiter 
 
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Neustadt a. Rbge. wird in den nächsten 6 Jahren vom Stadt-
brandmeister Torben Klingemann und den Stellvertretenden Stadtbrandmeistern Christian Brandt 
und Dennis Hausmann geleitet.  
 
 
 
 
Fachdienst 30  - Recht, Versicherungen und Feuerwehr - 
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